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Bürgersprechstunde 
 
Am Donnerstag, dem 5. Oktober, findet zwischen 15 und 17 Uhr die nächste Bürger-
sprechstunde bei Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré statt. Für Vorspra-
chen bittet die Stadtverwaltung um vorherige telefonische Anmeldung unter Ruf-
nummer 789-101 zur Terminvergabe. 
 

 

Bürgerversammlungen in Donauwörth 
 
Die Stadt Donauwörth führt, in Fortsetzung der Versammlungen der Vorjahre auch 
im Jahr 2023 weitere Bürgerversammlungen durch. 
Diese finden folgendermaßen statt: 
 
04.10.2023, 19:00 Uhr Stadtteil Schäfstall;  
Dorfgemeinschaftshaus, Schäfstall 
11.10.2023, 19:30 Uhr Stadtteil Zirgesheim;  
Schützenheim, Zirgesheim 
17.10.2023, 19:30 Uhr Stadtteil Berg;  
Vereinsheim, Berg 
24.10.2023, 19:00 Uhr Stadtteil Wörnitzstein; 
Gasthaus Braun, Wörnitzstein 
31.10.2023, 19:00 Uhr Parkstadt; 
Mehrgenerationenhaus, Parkstadt 
07.11.2023, 19:00 Uhr Stadtteil Riedlingen; 
Schützenheim, Riedlingen 
08.11.2023, 19:00 Uhr Stadtteil Nordheim; 
Turnhalle, Nordheim 
09.11.2023, 19:00 Uhr Stadteile Auchsesheim/Zusum; 
Gasthaus Hoser, Auchsesheim 
 
Themenvorschläge aus der Bevölkerung können schriftlich oder per E-Mail bis spä-
testens eine Woche vor der Versammlung bei der Stadtverwaltung eingereicht 
werden. Diese sind an die Stadt Donauwörth, Hr. Simon Srownal, Rathausgasse 1, 
86609 Donauwörth bzw. die E-Mail-Adresse buergerversammlung@donauwoerth.de 
zu richten. 
 
Alle Donauwörtherinnen und Donauwörther sind recht herzlich eingeladen, an den 
Bürgerversammlungen teilzunehmen und sich über die aktuellen Projekte und stadt-
teilbezogenen Themen zu informieren. 
 

mailto:buergerversammlung@donauwoerth.de


Ihr 
Jürgern Sorré 
Oberbürgermeister 
 

 

Tagesordnung des Kultur- und Sozialausschusses am 05.10.2023, 
um 17:00 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses 
 

Tagesordnung: 

Öffentliche Sitzung 

 1.   Genehmigung des öffentlichen Protokolls vom 22.06.2023  
 

 2.   
 
2.1. 
 
2.2 
 
3. 

Bekanntgaben  
 
Präsentation Weihnachtsprogramm „Donauwörther WeihnachtsDuft“ 
 
Vorschau Veranstaltungen 2024 
 
Nachträglich Eingegangenes 

 
Nichtöffentlich Sitzung 
 

 

WAHLBEKANNTMACHUNG zur Landtags- und zur Bezirkswahl 
am 8. Oktober 2023 
 

1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 
 

2. Die Stadt Donauwörth 
 

  
 ist in 27 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten in der Zeit vom 
28.08.2023 bis 17.09.2023 übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und 
der Wahlraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten zu abzustimmen ha-
ben. 

 
  

3.  Die Briefwahlvorstände treten  zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
16:00 Uhr in 

 
 Rathaus – Rathausgasse1, Alte Kanzlei – Rathausgasse 2 sowie Stadtarchiv – 
Kapellstr. 6, 86609 Donauwörth  

zusammen. 
 
 
4. Stimmberechtigte Personen können nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks ab-

stimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Die Stimmberechtig-
ten haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis 
oder Reisepass zu den Abstimmungen mitzubringen. 



 
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei Stimmen für die Landtagswahl sowie zwei 
Stimmen für die Bezirkswahl. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die der 
Wählerin/dem Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehändigt werden. 
 
Im Einzelnen erhält die Wählerin/der Wähler folgende Stimmzettel: 
 
- einen kleinen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl einer oder 

eines Stimmkreisabgeordneten  
(Erststimme), 

- einen großen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl einer oder 
eines Wahlkreisabgeordneten  
(Zweitstimme), 

- einen kleinen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirks-
rätin oder eines Bezirksrats im Stimmkreis (Erststimme), 

- einen großen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirks-
rätin oder eines Bezirksrats im Wahlkreis (Zweitstimme). 

 
Auf jedem dieser Stimmzettel darf nur eine Stimme abgegeben werden. 
 
Die Wählerin/Der Wähler kennzeichnet durch je ein Kreuz oder auf andere Weise 
in dem hierfür vorgesehenen Kreis auf dem Stimmzettel mit den Stimmkreisbe-
werbern, welcher Stimmkreisbewerberin/welchem Stimmkreisbewerber, und auf 
dem Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern, welcher Wahlkreisbewerbe-
rin/welchem Wahlkreisbewerber er/sie seine/ihre Stimme geben will. 
 
Die Stimmzettel müssen von der Wählerin/vom Wähler in einer Wahlkabine bzw. 
hinter einer Sichtschutzvorrichtung des Wahlraums oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und mehrfach so gefaltet werden, dass die Stimmabga-
be nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt wer-
den. 

 
5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende Ermittlung und Fest-

stellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zu-
tritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

6. Stimmberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des auf dem Wahlschein 

bezeichneten Stimmkreises 
oder 

b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl abstimmen will, erhält von der Gemeinde (Verwaltungsge-
meinschaft) auf Antrag mit dem Wahlschein folgende Unterlagen: 
 

- je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) 
und die Bezirkswahl (blau), 



- je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) 
und die Bezirkswahl (blau), 

- einen weißen Stimmzettelumschlag für die Landtagswahl, 
- einen blauen Stimmzettelumschlag für die Bezirkswahl, 
- einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu über-

senden ist, und 
ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen, dass der Wahl-
brief, in dem sich der Wahlschein und die verschlossenen Stimmzettelumschläge 
(mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle spätestens am 8. Oktober 2023 bis 18 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die Briefwahl auszuüben 
haben, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht nur einmal und nur persön-
lich ausüben. Eine Ausübung des Stimmrechts durch einen Vertreter anstelle der 
stimmberechtigten Person ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 LWG). Eine stimmberech-
tigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Ab-
gabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der 
stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
der stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interes-
senkonflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 LWG). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt o-
der das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entge-
gen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB). 

  
29.09.2023 
Jürgen Sorré 
Oberbürgermeister 

 
 

Kontakt ins Rathaus: Bürgertelefon und Feedback-Mailadresse 
 
Als Weg für Austausch und Kontakt mit der Stadtverwaltung hat sich das Bürgertele-
fon seit langem bewährt: Unter der Nummer 0906 789-789 kann rund um die Uhr 
eine Nachricht hinterlassen werden. Als Ergänzung gibt es jetzt auch die Mailadresse 
feedback@donauwoerth.de. Ob Bürgertelefon oder Feedback-Postfach: Wir nehmen 
Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf, eine Antwort bekommen Sie so schnell 
wie möglich. Bitte beachten Sie: Anonyme Anrufe am Bürgertelefon können nicht 
bearbeitet werden. 
 



 
Stadt Donauwörth 
Jürgen Sorré 
Oberbürgermeister 


